
 Anwaltskommission 

 

 

1 
 

 

ANWALTSPRÜFUNG KANTON AARGAU    FRÜHLING 2023 
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Expertin: Dr. Monika Fehlmann, Rechtsanwältin  
 

Dauer: 4 Stunden 
 

Hilfsmittel: ZGB, ZPO, Schiedsgerichtskonkordat 
 

Hinweise: Die Fälle sind ausschliesslich gestützt auf den vorgegebenen 
Sachverhalt zu lösen (keine Erweiterung oder Ergänzung des 
Sachverhalts). Geben Sie bei der Lösung jeweils die 
Rechtsgrundlage (grundsätzlich aus dem Bereich des ZGB bzw. 
des anwendbaren Prozessrechts) an. Unterlassen Sie in Ihrer 
Arbeit jeden Hinweis auf Ihre Person und führen Sie, sofern 
notwendig, jeweils RA Z. als Rechtsvertreterin bzw. 
Rechtsvertreter auf (Anonymisierung der Prüfung). Punkte 
werden nur für schlüssige und nachvollziehbare Ausführungen 
vergeben. Krass unzutreffende oder an der Sache 
vorbeigehende Ausführungen führen zu einem Punkteabzug. 
 

Formales Für eine korrekte juristische Sprache und für einen logischen 
Aufbau der jeweiligen Ausführungen werden maximal 4 Punkte 
vergeben. 
Sachverhalt A: 32 Punkte 
Sachverhalt B: 14 Punkte 
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Sachverhalt A 

Das Grundstück GB Brugg Nr. 94, XY, ist aufgeteilt in 44 Stockwerkeinheiten und mit 

einer Terrassenhaussiedlung überbaut seit 1985. Das Benutzungs- und 

Verwaltungsreglement datiert vom 28. November 1984 (Beilage 1). 

Xaver hat im Jahre 1988 den Stockwerkeigentumsanteil Nr. 2923 (43/1000 

Miteigentum am Grundstück GB 94 mit Sonderrecht an der 5-Zimmer-Maisonette-

Wohnung) samt Stockwerkeigentumsanteil Nr. 2962 (2/1000 Miteigentum am 

Grundstück GB 94 mit Sonderrechte an der Garage) käuflich erworben (Kaufvertrag, 

Beilage 2). 

Es ist geplant, die Terrassen dieser Siedlung wegen undichten Stellen zu sanieren. 

Dabei sollen unter anderem Geländer angebracht werden. Für die 

Stockwerkeigentümerversammlung vom 27. April 2023 ist das Projekt mit 

Gesamtkosten von Fr. 1'500'000 traktandiert. 

Xaver stört sich an den Pflanztrögen, welche den Abschluss seiner Terrasse auf die 

Strasse hin bilden (Teil des Aufteilungsplanes 3-7, grün umrandet). Er möchte diese 

entfernen. Die Pflanztröge verursachen ihm zu viel Arbeit und nehmen Platz auf seiner 

Terrasse weg.  

Xaver kommt zu Ihnen in die Anwaltspraxis. 

Er will von Ihnen wissen, 

1. ob er heute oder nach Durchführung der projektierten Terrassensanierung 

diese Pflanztröge entfernen darf? (8 Punkte) 

2. wie er vorgehen muss, um die Pflanztröge entfernen zu dürfen? (7 Punkte) 

(Lassen Sie dabei öffentlich-rechtliche Erwägungen betr. Baubewilligung 

weg und gehen davon aus, dass keine öffentlich-rechtlichen Hindernisse 

bestehen) 

3. ob der von Stockwerkeigentümer Peter gestellte Antrag auf 

Reglementsänderung, wonach künftig Reglementsänderungen nur mit 

Einstimmigkeit aller anwesenden Stockwerkeigentümer vorgenommen 

werden dürfen, rechtens sei? (7 Punkte) 

(Frage nur materiell und nicht mit Bezug auf das mögliche Vorgehen bei 

rechtswidrigem Beschluss beantworten!) 

4. bei welcher Instanz er ein Begehren um Anfechtung eines 

Stockwerkeigentümerbeschlusses einreichen muss? (10 Punkte) 

Erstellen Sie zuhanden Ihres Klienten ein Resumé. Beantworten Sie ihm diese Fragen 

mit umfassender und nachvollziehbarer Begründung. 

 

Beilagen: 

1: Benutzungs- und Verwaltungsreglement vom 28. November 1984 

2: Kaufvertrag vom 26. April 1988 
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Sachverhalt B 

Barbara (geboren 1969) ist die biologische und im schweizerischen Zivilstandsregister 

eingetragene Mutter von Mia (geboren 2018). Peter (geboren 1962) ist deren 

biologischer und ebenfalls im Zivilstandsregister eingetragener Vater. Die Zeugung von 

Mia erfolgte durch Eizellenspende von Diana in den USA. Die Parteien hatten zuvor 

ein «egg donation agreement» geschlossen. 

Gemäss diesem «egg donation agreement» sind alle Informationen im 

Zusammenhang mit der Eizellenspende vertraulich und privat zu behandeln und die 

Identität der Vertragsparteien darf nicht offenbart werden. 

Barbara und Peter haben von Verwandten und Bekannten erfahren (insbesondere von 

Petra [Mutter von Barbara], von Oskar [Bruder von Peter], und von Nachbar Thomas), 

dass Diana, welche in der Zwischenzeit Wohnsitz in der Schweiz hat, erzählt, die 

Zeugung von Mia sei über eine Eizellenspende erfolgt und sie sei die wirkliche Mutter 

von Mia. 

Barbara und Peter kommen zu Ihnen in die Anwaltspraxis. Sie haben die 6-jährige 

Tochter noch nicht über die Umstände der Zeugung informiert, weil sie noch zu jung 

ist. Sie wollen diese Orientierung im gegebenen Zeitpunkt selber vornehmen und 

verhindern, dass Diana weiterhin diese Informationen weiter verbreitet. Nach 

Möglichkeit wünschen sie auch eine Sanktionierung von Diana. 

 

Barbara und Peter kommen in Ihre Anwaltspraxis. 

 

Aufgaben: 

1. Erstellen Sie ein Resumé, in welchem Sie die Anspruchsgrundlage erläutern! 

(11 Punkte) 

2. Formulieren Sie allfällige Klagebegehren (ohne Schadenersatz/Genugtuung 

und ohne vorsorgliche Massnahmen)! (3 Punkte) 

 



































































Bern, den 28. November 1969 Nr. 45 I 1093

Sammlung

der eidgenössischen Gesetze

Erscheint nach Bedarf. Preis: Inland Fr. 11.— im Jahr, Fr. 7.— im Halbjahr, Ausland Fr. 18.—

im Jahr, zuzüglich Nachnahme- und Postzustellungsgebühr

INHALT: Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit (S.1093). —Arbeitsbeschaffungsre-

serven der privaten Wirtschaft (S. 1107). —Wohnverhältnisse in Berggebieten (5. 1109)

Inländisches Brotgetreide (S. 1111). —Europäisches Übereinkommen über den Austausch

von Reagenzien zur Blutgruppenbestimmung (S. 1115).

Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit

angenommen von der Konferenz kantonaler Justizdirektoren

am 27. März 1969

Vom Bundesrat am 27. August 1969 genehmigt

Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1

Anwendungsbereich

1Das Konkordat ist aufjedes Verfahren vor einem Schiedsgericht anwend-

bar, das seinen Sitz in einem Konkordatskanton hat.

2 Vorbehalten bleibt die Anwendung abweichender Schiedsordnungen pri-

vater oder öffentlichrechtlicher Körperschaften und Organisationen sowie von

Schiedsabreden, soweit diese nicht gegen zwingende Vorschriften des Konkorda-

tes verstossen.

2Zwingend sind folgende Vorschriften des Konkordates: Artikel 2 Absatz 2

und 3, Artikel 4-9,12,13 und 18-21, 22 Absatz2, 25-29, 31 Absatz 1, 33 Absatz 1

Buchstaben a-f, Absatz 2 und 3, 36-46.

Art. 2

Sitz des Schiedsgerichts

1 Der Sitz des Schiedsgerichtes befindet sich an dem Ort, der durch Ver-

einbarung der Parteien oder durch die von ihnen beauftragte Stelle oder in Er-

mangelung einer solchen Wahl durch Beschluss der Schiedsrichter bezeichnet

worden ist.

Sammlung der eidgenössischen Gesetze 1969 77
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2 Haben weder die Parteien noch die von ihnen beauftragte Stelle oder die

Schiedsrichter diesen Ort bezeichnet, so hat das Schiedsgericht seinen Sitz am

Ort des Gerichtes, das beim Fehlen einer Schiedsabrede zur Beurteilung der

Sache zuständig wäre.

Sind mehrere Gerichte im Sinne des vorstehenden Absatzes zuständig, so

hat das Schiedsgericht seinen Sitz am Ort der richterlichen Behörde, die als er-

ste in Anwendung von Artikel 3 angerufen wird.

Art. 3

Zuständige richterliche Behörde am Sitz des Schiedsgerichtes.

Das obere ordentliche Zivilgericht des Kantons, in dem sich der Sitz des

Schiedsgerichtes befindet, ist unter Vorbehalt von Artikel 45 Absatz 2 die zu-

ständige richterliche Behörde, welche

a .die Schiedsrichter ernennt, wenn diese nicht von den Parteien oder einer

von ihnen beauftragten Stelle bezeichnet worden sind;

b .über die Ablehnung und die Abberufung von Schiedsrichtern entscheidet

und für deren Ersetzung sorgt;

c .die Amtsdauer der Schiedsrichter verlängert;

d .auf Gesuch des Schiedsgerichtes bei der Durchführung von Beweismass-

nahmen mitwirkt;

e .den Schiedsspruch zur Hinterlegung entgegennimmt und ihn den Parteien

zustellt ;

f .über Nichtigkeitsbeschwerden und Revisionsgesuche entscheidet;

g .die Vollstreckbarkeit des Schiedsspruches bescheinigt.

Zweiter Abschnitt: Schiedsabrede

Art. 4

Schiedsvertrag und Schiedsklausel

1 Die Schiedsabrede wird als Schiedsvertrag oder als Schiedsklausel abge-

schlossen.

2 Im Schiedsvertrag unterbreiten die Parteien eine bestehende Streitigkeit

einem Schiedsgericht zur Beurteilung.

Die Schiedsklausel kann sich nur auf künftige Streitigkeiten beziehen,

die sich aus einem bestimmten Rechtsverhältnis ergeben können.

Art. 5

Gegenstand des Schiedsverfahrens

Gegenstand eines Schiedsverfahrens kann jeder Anspruch sein, welcher

der freien Verfügung der Parteien unterliegt, sofern nicht ein staatliches Ge-
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richt nach einer zwingenden Gesetzesbestimmung in der Sache ausschliesslich

zuständig ist.

Art. 6

Form

1Die Schiedsabrede bedarf der Schriftform.

2 Sie kann sich aus der schriftlichen Erklärung des Beitritts zu einer juristi-

schen Person ergeben, sofern diese Erklärung ausdrücklich auf die in den Sta-

tuten oder in einem sich darauf stützenden Reglement enthaltene Schiedsklau-

sel Bezug nimmt.

Art. 7

Zulassung von Juristen

Jede Bestimmung einer Schiedsklausel, welche die Beiziehung von Juristen

im Schiedsverfahren als Schiedsrichter, Sekretär oder Parteivertreter untersagt,

ist nichtig.

Art. 8

Zuständigkeit des Schiedsgerichtes

1 Werden die Gültigkeit oder der Inhalt und die Tragweite der Schiedsab-

rede vor dem Schiedsgericht bestritten, so befindet dieses über seine eigene Zu-

ständigkeit durch Zwischen- oder Endentscheid.

2 Die Einrede der Unzuständigkeit des Schiedsgerichtes muss vor der Ein-

lassung auf die Hauptsache erhoben werden.

Art. 9

Weiterziehung

Der Zwischenentscheid, in dem das Schiedsgericht sich für zuständig oder

unzuständig erklärt, unterliegt der Nichtigkeitsbeschwerde im Sinne von Arti-

kel 36 Buchstabe b.

Dritter Abschnitt: Bestellung und Ernennung der Schiedsrichter,

Amtsdauer, Anhängigkeit

Art. 10

Anzahl der Schiedsrichter

1 Das Schiedsgericht besteht aus drei Mitgliedern, sofern die Parteien sich

nicht auf eine andere ungerade Anzahl, insbesondere auf einen Einzelschieds-

richter, geeinigt haben.
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2 Die Parteien können jedoch ein aus einer geraden Anzahl von Mitglie-

dern bestehendes Schiedsgericht vorsehen, das auch ohne Bestellung eines Ob-

manns entscheidet.

Art. 11

Bestellung durch die Parteien

1 Die Parteien können den oder die Schiedsrichter in gegenseitigem Ein-

vernehmen, sei es in der Schiedsabrede oder in einer späteren Vereinbarung,

bestellen. Sie können den oder die Schiedsrichter auch durch eine von ihnen

beauftragte Stelle bezeichnen lassen.

2 Wird ein Schiedsrichter nicht namentlich, sondern lediglich der Stellung

nach bezeichnet, so gilt als bestellt, wer diese Stellung bei Abgabe der Annah-

meerklärung bekleidet.

3 Beim Fehlen einer Vereinbarung oder einer Bezeichnung im Sinne von

Absatz 1 bestellt jede Partei eine gleiche Anzahl von Schiedsrichtern; die so

bestellten Schiedsrichter wählen einstimmig einen weiteren Schiedsrichter als

Obmann.

4 Weist das Schiedsgericht eine gerade Anzahl von Schiedsrichtern auf, so

haben die Parteien zu vereinbaren, dass entweder die Stimme des Obmanns bei

Stimmengleichheit den Ausschlag gibt oder dass das Schiedsgericht einstimmig

oder mit qualifizierter Mehrheit entscheidet.

Art. 12

Ernennung durch die richterliche Behörde

Können die Parteien sich über die Bestellung des Einzelschiedsrichters

nicht einigen oder bestellt eine Partei den oder die von ihr zu bezeichnenden

Schiedsrichter nicht, oder einigen die Schiedsrichter sich nicht über die Wahl

des Obmanns, so nimmt auf Antrag einer Partei die in Artikel 3 vorgesehene

richterliche Behörde die Ernennung vor, sofern nicht die Schiedsabrede eine

andere Stelle hierfür vorsieht.

Art. 13

Anhängigkeit

Das Schiedsverfahren ist anhängig:

a .von dem Zeitpunkt an, da eine Partei den oder die in der Schiedsklausel

bezeichneten Schiedsrichter anruft;

b .sofern die Schiedsklausel die Schiedsrichter nicht bezeichnet: von dem

Zeitpunkt an, da eine Partei das in der Schiedsklausel vorgesehene Ver-

fahren auf Bildung des Schiedsgerichts einleitet;

c .sofern die Schiedsklausel das Verfahren zur Bezeichnung der Schiedsrich-

ter nicht regelt : von dem Zeitpunkt an, da eine Partei die in Artikel 3 vorge-

sehene richterliche Behörde um die Ernennung der Schiedsrichter ersucht;
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d. beim Fehlen einer Schiedsklausel: von der Unterzeichnung des Schieds-

vertrages an.

2 Wenn die von den Parteien anerkannte Schiedsordnung oder die Schieds-

abrede ein Sühneverfahren vorsehen, so gilt die Einleitung desselben als Eröff-

nung des Schiedsverfahrens.

Art. 14

Annahme des Amtes durch die Schiedsrichter

1 Die Schiedsrichter haben die Annahme des Amtes zu bestätigen.

2 Das Schiedsgericht ist erst dann gebildet, wenn alle Schiedsrichter die

Annahme des Amtes für die ihnen vorgelegte Streitsache erklärt haben.

Art. 15

Sekretariat

' Im Einverständnis der Parteien kann das Schiedsgericht einen Sekretär

bestellen.

2 Auf die Ablehnung des Sekretärs sind die Artikel 18-20 anwendbar.

Art. 16

Amtsdauer

1 Die Parteien können in der Schiedsabrede oder in einer späteren Verein-

barung das dem Schiedsgericht übertragene Amt befristen.

2 In diesem Falle kann die Amtsdauer, sei es durch Vereinbarung der Par-

teien, sei es auf Antrag einer Partei oder des Schiedsgerichtes, durch Entscheid

der in Artikel 3 vorgesehenen richterlichen Behörde jeweilen um eine be-

stimmte Frist verlängert werden.

3 Stellt eine Partei einen solchen Antrag, so ist die andere dazu anzuhören.

Art. 17

Rechtsverzögerung

Die Parteien können jederzeit bei der in Artikel 3 vorgesehenen richter-

lichen Behörde wegen Rechtsverzögerung Beschwerde führen.

Vierter Abschnitt: Ablehnung, Abberufung und Ersetzung

der Schiedsrichter

Art. 18

Ablehnung der Schiedsrichter

1 Die Parteien können die Schiedsrichter aus den im Bundesgesetz über

die Organisation der Bundesrechtspflege genannten Gründen für die Aus-
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schliessung und Ablehnung der Bundesrichter sowie aus den in einer von ihnen

anerkannten Schiedsordnung oder in der Schiedsabrede vorgesehenen Grün-

den ablehnen.

2 Ausserdem kann jeder Schiedsrichter abgelehnt werden, der handlungs-

unfähig ist oder der wegen eines entehrenden Verbrechens oder Vergehens eine

Freiheitsstrafe verbüsst hat.

3 Eine Partei kann einen von ihr bestellten Schiedsrichter nur aus einem

nach der Bestellung eingetretenen Grund ablehnen, es sei denn, sie mache

glaubhaft, dass sie damals vom Ablehnungsgrund keine Kenntnis hatte.

Art. 19

Ablehnung des Schiedsgerichtes

1Das Schiedsgericht kann abgelehnt werden, wenn eine Partei einen über-

wiegenden Einfluss auf die Bestellung seiner Mitglieder ausübte.

2 Das neue Schiedsgericht wird in dem in Artikel 11 vorgesehenen Verfah-

ren gebildet.

3 Die Parteien sind berechtigt, Mitglieder des abgelehnten Schiedsgerich-

tes wiederum als Schiedsrichter zu bestellen.

Art. 20

Frist

Der Ausstand muss bei Beginn des Verfahrens, oder sobald der Antrag-

steller vom Ablehnungsgrund Kenntnis hat, verlangt werden.

Art. 21

Bestreitung

1 Im Bestreitungsfalle entscheidet die in Artikel 3 vorgesehene richterliche

Behörde über den Ausstand.

2 Die Parteien sind dabei zur Beweisführung zuzulassen.

Art. 22

Abberufung

Jeder Schiedsrichter kann durch schriftliche Vereinbarung der Parteien

abberufen werden.

2 Auf Antrag einer Partei kann die in Artikel 3 vorgesehene richterliche Be-

hörde einem Schiedsrichter aus wichtigen Gründen das Amt entziehen.

Art. 23

Ersetzung

1Stirbt ein Schiedsrichter, hat er den Ausstand zu nehmen, wird er abberufen

oder tritt er zurück, so wird er nach dem Verfahren ersetzt, das bei seiner Be-

stellung oder Ernennung befolgt wurde.
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2 Kann er nicht aufdiese Weise ersetzt werden, so wird der neue Schiedsrich-

ter durch die in Artikel 3 vorgesehene richterliche Behörde ernannt, es sei denn,

die Schiedsabrede habe ihrem Inhalte nach als dahingefallen zu gelten.

3 Können die Parteien sich hierüber nicht einigen, so entscheidet die in Arti-

kel 3vorgesehene richterliche Behörde nach Anhörung des Schiedsgerichtes, in-

wieweit die Prozesshandlungen, bei denen der ersetzte Schiedsrichter mitgewirkt

hat, weitergelten.

' Ist die Amtsdauer des Schiedsgerichts befristet, so wird der Lauf dieser

Frist durch die Ersetzung eines oder mehrerer Schiedsrichter nicht gehemmt.

Fünfter Abschnitt: Verfahren vor dem Schiedsgericht

Art. 24

Bestimmung des Verfahrens

1 Das Verfahren vor dem Schiedsgericht wird durch Vereinbarung der Par-

teien oder in Ermangelung einer solchen durch Beschluss des Schiedsgerichtes be-

stimmt.

2 Wird das Verfahren weder durch Vereinbarung der Parteien noch durch

Beschluss des Schiedsgerichtes festgelegt, so ist das Bundesgesetz über den Bun-

deszivilprozess sinngemäss anwendbar.

Art. 25

Rechtliches Gehör

Das gewählte Verfahren hat aufjeden Fall die Gleichberechtigung der Par-

teien zu gewährleisten undjeder von ihnen zu gestatten :

a .das rechtliche Gehör zu erlangen und insbesondere ihre Angriffs- und Ver-

teidigungsmittel tatsächlicher und rechtlicher Art vorzubringen;

b .jederzeit im Rahmen eines ordnungsgemässen Geschäftsganges in die

Akten Einsicht zu nehmen;

c .den vom Schiedsgericht angeordneten Beweisverhandlungen und münd-

lichen Verhandlungen beizuwohnen;

d .sich durch einen Beauftragten eigener Wahl vertreten oder verbeiständen

zu lassen.

Art. 26

Vorsorgliche Massnahmen

Zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen sind allein die staatlichen

Gerichte zuständig.
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2 Die Parteien können sich jedoch freiwillig den vom Schiedsgericht vorge-

schlagenen vorsorglichen Massnahmen unterziehen.

Art. 27

Mitwirkung der richterlichen Behörde

1 Das Schiedsgericht nimmt die Beweise selber ab.

2 Ist die Durchführung einer Beweismassnahme der staatlichen Gewalt

vorbehalten, so kann das Schiedsgericht die in Artikel 3 vorgesehene richter-

liche Behörde um ihre Mitwirkung ersuchen. Diese handelt dabei gemäss

ihrem kantonalen Recht.

Art. 28

Intervention und Streitverkündung

1 Intervention und Streitverkündung setzen eine Schiedsabrede zwischen

dem Dritten und den Streitparteien voraus.

2 Sie bedürfen ausserdem der Zustimmung des Schiedsgerichts.

Art. 29

Verrechnung

1 Erhebt eine Partei die Verrechnungseinrede und beruft sie sich dabei auf

ein Rechtsverhältnis, welches das Schiedsgericht weder auf Grund der Schieds-

abrede noch auf Grund einer nachträglichen Vereinbarung der Parteien beur-

teilen kann, so wird das Schiedsverfahren ausgesetzt und der Partei, welche die

Einrede erhoben hat, eine angemessene Frist zur Geltendmachung ihrer

Rechte vor dem zuständigen Gericht gesetzt.

2 Hat das zuständige Gericht seinen Entscheid gefällt, so wird das Verfah-

ren auf Antrag einer Partei wieder aufgenommen.

3 Sofern die Amtsdauer des Schiedsgerichtes befristet ist, steht diese Frist

still, solange das Schiedsverfahren ausgesetzt ist.

Art. 30

Kostenvorschuss

1 Das Schiedsgericht kann einen Vorschuss für die mutmasslichen Verfah-

renskosten verlangen und die Durchführung des Verfahrens von dessen Lei-

stung abhängig machen. Es bestimmt die Höhe des Vorschusses jeder Partei.

2 Leistet eine Partei den von ihr verlangten Vorschuss nicht, so kann die

andere Partei nach ihrer Wahl die gesamten Kosten vorschiessen oder auf das

Schiedsverfahren verzichten. Verzichtet sie, so sind die Parteien mit Bezug auf

diese Streitsache nicht mehr an die Schiedsabrede gebunden.
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Sechster Abschnitt: Schiedsspruch

Art. 31

Beratung und Schiedsspruch

1 Bei den Beratungen und Abstimmungen haben sämtliche Schiedsrichter

mitzuwirken.

2 Der Schiedsspruch wird mit Stimmenmehrheit gefällt, sofern die Schieds-

abrede nicht Einstimmigkeit oder eine qualifizierte Mehrheit verlangt (Art. 11

Abs. 4 bleibt vorbehalten).

3 Das Schiedsgericht entscheidet nach den Regeln des anwendbaren

Rechts, es sei denn, die Parteien hätten es in der Schiedsabrede ermächtigt,

nach Billigkeit zu urteilen.

4 Das Schiedsgericht darf einer Partei nicht mehr oder, ohne dass beson-

dere Gesetzesvorschriften es erlauben, anderes zusprechen, als sie verlangt hat.

Art. 32

Teilschiedssprüche

Sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben, kann das Schiedsge-

richt durch mehrere Schiedssprüche entscheiden.

Art. 33

Inhalt des Schiedsspruches

1 Der Schiedsspruch enthält:

a .die Namen der Schiedsrichter;

b .die Bezeichnung der Parteien;

c .die Angabe des Sitzes des Schiedsgerichtes;

d .die Anträge der Parteien oder, in Ermangelung von Anträgen, eine Um-

schreibung der Streitfrage;

e .sofern die Parteien nicht ausdrücklich darauf verzichtet haben: die Dar-

stellung des Sachverhaltes, die rechtlichen Entscheidungsgründe und gege-

benenfalls die Billigkeitserwägungen;

f die Spruchformel über die Sache selbst;

g. die Spruchformel über die Höhe und die Verlegung der Verfahrenskosten

und der Parteientschädigungen.

2 Der Schiedsspruch ist mit dem Datum zu versehen und von den Schieds-

richtern zu unterzeichnen. Die Unterschrift der Mehrheit der Schiedsrichter
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genügt, wenn im Schiedsspruch vermerkt wird, dass die Minderheit die Unter-

zeichnung verweigert.

3 Hat das Schiedsgericht lediglich Schiedsrichter zu ernennen, so ist Ab-

satz 1 Buchstabe e nicht anwendbar.

Art. 34

Einigung der Parteien

Das Vorliegen einer den Streit beendigenden Einigung der Parteien wird

vom Schiedsgericht in der Form eines Schiedsspruches festgestellt.

Art. 35

Hinterlegung und Zustellung

1 Das Schiedsgericht sorgt für die Hinterlegung des Schiedsspruches bei

der in Artikel 3 vorgesehenen richterlichen Behörde.

2 Der Schiedsspruch wird im Original und im Falle von Absatz 4 in

ebenso vielen Abschriften hinterlegt, als Parteien am Verfahren beteiligt sind.

3 Ist der Schiedsspruch nicht in einer der Amtssprachen der Schweizeri-

schen Eidgenossenschaft abgefasst, so kann die Behörde, bei der er hinterlegt

wird, eine beglaubigte Übersetzung verlangen.

4 Diese Behörde stellt den Schiedsspruch den Parteien zu und teilt ihnen

das Datum der Hinterlegung mit.

5 Die Parteien können auf die Hinterlegung des Schiedsspruches verzich-

ten. Sie können ausserdem darauf verzichten, dass ihnen der Schiedsspruch

durch die richterliche Behörde zugestellt wird; in diesem Falle erfolgt die Zu-

stellung durch das Schiedsgericht.

Siebenter Abschnitt: Nichtigkeitsbeschwerde und Revision

Art. 36

I. Nichtigkeitsbeschwerde

Gründe

Gegen den Schiedsspruch kann bei der in Artikel 3 vorgesehenen richter-

lichen Behörde Nichtigkeitsbeschwerde erhoben werden, um geltend zu

machen,

a .das Schiedsgericht sei nicht ordnungsgemäss zusammengesetzt gewesen;

b .das Schiedsgericht habe sich zu Unrecht zuständig oder unzuständig er-

klärt;
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c .es habe über Streitpunkte entschieden, die ihm nicht unterbreitet wurden,

oder es habe Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen (Art. 32 bleibt vorbehal-

ten);

d .eine zwingende Verfahrensvorschrift im Sinne von Artikel 25 sei verletzt

worden;

e .das Schiedsgericht habe einer Partei mehr oder, ohne dass besondere Ge-

setzesvorschriften es erlauben, anderes zugesprochen, als sie verlangt hat;

f .der Schiedsspruch sei willkürlich, weil er auf offensichtlich aktenwidrigen

tatsächlichen Feststellungen beruht oder weil er eine offenbare Verletzung

des Rechtes oder der Billigkeit enthält;

g .das Schiedsgericht habe nach Ablauf seiner Amtsdauer entschieden;

h .die Vorschriften des Artikels 33 seien missachtet worden oder die Spruch-

formel sei unverständlich oder widersprüchlich;

i .die vom Schiedsgericht festgesetzten Entschädigungen der Schiedsrichter

seien offensichtlich übersetzt.

Art. 37

Frist

1 Die Nichtigkeitsbeschwerde ist binnen dreissig Tagen nach der Zustel-

lung des Schiedsspruches einzureichen.

2 Sie ist erst nach Erschöpfung der in der Schiedsabrede vorgesehenen

schiedsgerichtlichen Rechtsmittel zulässig.

Art. 38

Aufschiebende Wirkung

Die Nichtigkeitsbeschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. Die in

Artikel 3 vorgesehene richterliche Behörde kann ihr jedoch auf Gesuch einer

Partei diese Wirkung gewähren.

Art. 39

Rückweisung an das Schiedsgericht

Die mit der Nichtigkeitsbeschwerde befasste richterliche Behörde kann,

nach Anhörung der Parteien und wenn sie es als sachdienlich erachtet, den

Schiedsspruch an das Schiedsgericht zurückweisen und ihm eine Frist zur Be-

richtigung oder Ergänzung desselben setzen.

Art. 40

Entscheidung

1 Wird der Schiedsspruch nicht an das Schiedsgericht zurückgewiesen oder

von diesem nicht fristgerecht berichtigt oder ergänzt, so entscheidet die richter-
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liche Behörde über die Nichtigkeitsbeschwerde und hebt bei deren Gutheis-

sung den Schiedsspruch auf.

2 Die Aufhebung kann auf einzelne Teile des Schiedsspruches beschränkt

werden, sofern nicht die andern davon abhängen.

3 Liegt der Nichtigkeitsgrund des Artikels 36 Buchstabe i vor, so hebt die

richterliche Behörde nur den Kostenspruch auf und setzt selber die Entschädi-

gungen der Schiedsrichter fest.

4 Wird der Schiedsspruch aufgehoben, so fällen die gleichen Schiedsrichter

einen neuen Entscheid, soweit sie nicht wegen ihrer Teilnahme am früheren

Verfahren oder aus einem andern Grunde abgelehnt werden.

Art. 41

II. Revision

Gründe

Die Revision kann verlangt werden :

a .wenn durch Handlungen, die das schweizerische Recht als strafbar er-

klärt, auf den Schiedsspruch eingewirkt worden ist; diese Handlungen

müssen durch ein Strafurteil festgestellt sein, es sei denn, ein Strafverfah-

ren könne aus anderen Gründen als mangels Beweisen nicht zum Urteil

führen;

b .wenn der Schiedsspruch in Unkenntnis erheblicher, vor der Beurteilung

eingetretener Tatsachen oder von Beweismitteln, die zur Erwahrung er-

heblicher Tatsachen dienen, gefällt worden ist und es dem Revisionskläger

nicht möglich war, diese Tatsachen oder Beweismittel im Verfahren beizu-

bringen.

Art. 42

Frist

Das Revisionsgesuch ist binnen sechzig Tagen seit Entdeckung des Revi-

sionsgrundes, spätestens jedoch binnen fünf Jahren seit der Zustellung des

Schiedsspruches der in Artikel 3 vorgesehenen richterlichen Behörde einzurei-

chen.

Art. 43

Rückweisung an das Schiedsgericht

1 Wird das Revisionsgesuch gutgeheissen, so weist die richterliche Behörde

die Streitsache zur Neubeurteilung an das Schiedsgericht zurück.

2 Verhinderte Schiedsrichter werden gemäss den Vorschriften von Artikel 3

ersetzt.

3 Muss ein neues Schiedsgericht gebildet werden, so werden die Schieds-

richter gemäss den Vorschriften der Artikel 10-12 bestellt oder ernannt.
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Im Falle der Rückweisung an das Schiedsgericht ist Artikel 16 sinnge-

mäss anwendbar.

Achter Abschnitt: Vollstreckung der Schiedssprüche

Art. 44

Vollstreckbarkeitsbescheinigung

1 Auf Gesuch einer Partei bescheinigt die in Artikel 3 vorgesehene richter-

liche Behörde, dass ein Schiedsspruch, der Artikel 5 nicht widerspricht, gleich

einem gerichtlichen Urteil vollstreckbar ist, sofern:

a .die Parteien ihn ausdrücklich anerkannt haben ;

b .oder gegen ihn binnen der Frist des Artikels 37 Absatz 1 keine Nichtig-

keitsbeschwerde eingereicht worden ist;

c .oder einer rechtzeitig eingereichten Nichtigkeitsbeschwerde keine auf-

schiebende Wirkung gewährt worden ist;

d .oder eine erhobene Nichtigkeitsbeschwerde dahingefallen oder abgewiesen

worden ist.

2 Die Vollstreckbarkeitsbescheinigung wird am Schluss des Schieds-

spruches angebracht.

3 Die vorläufige Vollstreckung eines Schiedsspruches ist ausgeschlossen.

Neunter Abschnitt: Schlussbestimmungen

Art. 45

Verfahren

1 Die Kantone regeln das Verfahren vor der in Artikel 3 vorgesehenen

richterlichen Behörde. Der Entscheid über die Ablehnung, Abberufung und

Ersetzung von Schiedsrichtern ergeht im summarischen Verfahren.

2 Die Kantone sind befugt, die in Artikel 3Buchstaben a—e und g umschrie-

benen Befugnisse ganz oder zum Teil an eine andere als die dort vorgesehene

richterliche Behörde zu übertragen. Machen sie hiervon Gebrauch, so kön-

nen die Parteien und die Schiedsrichter dennoch ihre Eingaben gültig dem

oberen ordentlichen kantonalen Zivilgericht einreichen.
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Art. 46

Inkrafttreten

Tritt das Konkordat in einem Kanton in Kraft, so werden damit unter

Vorbehalt des Artikels 45 alle Gesetzesbestimmungen dieses Kantons über die

Schiedsgerichtsbarkeit aufgehoben.

Bis 1. November 1969 ist noch kein Kanton dem vorstehenden Konkor-

dat beigetreten.

Bundeskanzlei

0959



Für Schuldscheine mit einer Laufzeit vors

vier Jahren

Für Schuldscheine mit einer Laufzeit von

acht Jahren

Bei einer Anlagedauer: Prozent Bei einer Anlagedauer: Prozent

bis 1 Jahr z u 2% bis 2 Jahre zu 3

bis 2 Jahre zu 3% bis 4 Jahre zu 4

bis 3 Jahre zu 4 bis 6 Jahre zu 4%

bis 4 Jahre zu 4% bis 8 Jahre zu 5

Bundesratsbeschluss

betreffend Änderung der Vollzugsverordnung zum

Bundesgesetz über die Bildung von

Arbeitsbeschaffungsreserven der privaten Wirtschaft

(Vom 19. November 1969)

Der Schweizerische Bundesrat

beschliesst:

I

Die Vollzugsverordnung vom 11. März 19521) zum Bundesgesetz über die

Bildung von Arbeitsbeschaffungsreserven der privaten Wirtschaft wird wie folgt

geändert :

Art. 5 Abs. 1 und 2

1 Die Schuldscheine mit vierjähriger Laufzeit werden zu 4% Prozent, die-

jenigen mit achtjähriger Laufzeit zu 5 Prozent fest verzinst. Die Verzinsung be-

ginnt am ersten Tag des der Anlage folgenden Monats. Die Zinsen sind halb-

jährlich zahlbar.

2 Bei vorzeitiger Rückzahlung infolge Kündigung des Schuldscheines be-

rechnet sich der Zins für die ganze Dauer der Anlage wie folgt:

1) AS 1952 272
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II

Die neuen Bestimmungen finden Anwendung:

a .auf Schuldscheine, die auf Grund einer Reserveeinlage aus dem Reinge-

winn oder Reinertrag eines nach dem 30. November 1969 fallenden Ge-

schäftsabschlusses zur Ausgabe gelangen ;

b .auf die ab 1. Dezember 1969 fälligen Schuldscheine, die verlängert oder

umgetauscht werden.

I n

1 Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 1970 in Kraft.

2 Auf das gleiche Datum wird der Bundesratsbeschluss vom 3. März

19671) betreffend Änderung der Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über

die Bildung von Arbeitsbeschaffungsreserven der privaten Wirtschaft aufgeho-

ben. Tatsachen und Rechtsverhältnisse, die während der Gültigkeit dieses auf-

gehobenen Bundesratsbeschlusses eingetreten oder entstanden sind, werden

nach dessen Bestimmungen beurteilt.

Bern, den 19. November 1969

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundespräsident:

L.von Moos

1044 Der Bundeskanzler:

Huber

') AS 1967 257



Bundesratsbeschluss

betreffend die Änderung der Vollzugsverordnung

zum Bundesbeschluss über Massnahmen

zur Sanierung der Wohnverhältnisse in Berggebieten

(Vom 19. November 1969)

Der Schweizerische Bundesrat

beschliesst:

I

Die Vollzugsverordnung vom 17. März 1952 1) zum Bundesbeschluss über

Massnahmen zur Sanierung der Wohnverhältnisse in Berggebieten wird wie

folgt geändert:

Art. 1 Abs. 1

1 Als Familien in bescheidenen finanziellen Verhältnissen gelten solche,

deren Bruttoeinkommen abzüglich Gewinnungskosten gemäss den für die

Wehrsteuer massgebenden Grundsätzen im Zeitpunkt der Antragstellung

12 000 Franken im Jahr nicht übersteigt und die nicht über ein Bruttovermö-

gen, abzüglich ausgewiesene Schulden, von mehr als 40 000 Franken verfügen.

Für jedes minderjährige oder sich noch in Ausbildung befindende Kind und

jede andere im gemeinsamen Haushalt lebende Person, für deren Unterhalt der

Haushaltvorstand zum grösseren Teile aufkommt, erhöht sich die zulässige

Einkommensgrenze um 1000 Franken, die Vermögensgrenze um 3000 Franken.

Art. 2b18

1 Für Sanierungen, deren Gesamtbaukosten weniger als 1000 Franken

oder mehr als 50 000 Franken je Wohnung betragen, wird keine Bundeshilfe

gewährt. Bei Gemeinschaftsanlagen können auch Arbeiten mit einem Aufwand

für das Einzelbauvorhaben von weniger als 1000 Franken berücksichtigt wer-

den, sofern der Gesamtaufwand diesen Betrag erreicht.

1) AS 1952 290, 1960 896, 1962 56, 1964 709
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2 Bei Neubauten dürfen die Gesamtbaukosten nicht mehr betragen als

70 000 Franken für eine Vierzimmerwohnung in einem Mehrfamilienhaus und

90 000 Franken für ein Einfamilienhaus mit fünf Zimmern; für jedes Zimmer

mehr oder weniger verändert sich diese Grenze um 10 000 Franken.

II

Dieser Beschluss tritt am 28. November 1969 in Kraft.

Bern, den 19. November 1969

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundespräsident:

L. von Moos

1030 Der Bundeskanzler:

Huber



Franken

Weizen und Kornkerne 36.50

Roggen 3 5 . -

Verfügung

des Eidgenössischen Finanz- und Zolldepartements

über die Verwertung von ausgewachsenem inländischem

Brotgetreide der Ernte 1969

(Vom 13. November 1969)

Das Eidgenössische Finanz- und Zolldepartement,

gestützt auf Artikel 4 Absatz 1des Bundesratsbeschlusses vom 17. Septem-

ber 19691) über die Verwertung von ausgewachsenem inländischem Brotgetreide

der Ernte 1969,

verfügt:

Art. 1

Abgabepreis

1 Der Abgabepreis für das durch die Schweizerische Genossenschaft für

Getreide und Futtermittel (nachstehend Genossenschaft genannt) übernom-

mene ausgewachsene inländische Brotgetreide wird wie folgt festgesetzt:

2Diese Preise gelten für je 100 Kilogramm netto, lose, denaturiert, fracht-

frei Wagen auf Talbahnstation des Importeurs (einschliesslich 5 Rp. Kanzlei-

gebühr der Genossenschaft).

3 Die Lieferung erfolgt nur gegen Vorauszahlung. Die Rechnungen der

Genossenschaft sind innerhalb von fünf Tagen seit Empfang zu bezahlen.

Art. 2

Dispositionen des Importeurs

Der Importeur hat innerhalb der von der Genossenschaft im Einverneh-

men mit der Getreideverwaltung festgesetzten Frist über die Ware zu verfügen.

1) AS 1969 923



1112 Inländisches Brotgetreide

Sie darf nicht auf Lager bei der Getreideverwaltung belassen werden. Die Dis-

positionen müssen auf Wagenladungen von wenigstens 10 Tonnen lauten.

Kombinationen von verschiedenen gesackten Getreidearten sind mit Einzelan-

teilen von wenigstens 5 Tonnen möglich. Bei gesackter Ware sind höchstens

zwei Teilauslade von je mindestens 2000 kg für kurz hintereinanderliegende

Stationen der gleichen Strecke zulässig.

Art. 3

Nutzen und Gefahr

Nutzen und Gefahr gehen auf den Importeur über, sobald der Lagerhalter

die schriftliche Disposition über das Getreide von der Genossenschaft erhalten

hat.

Art. 4

Lieferung gesackt oder lose

Gesackter Weizen, Roggen und gesackte Kornkerne werden brutto für

netto mit einem Zuschlag von 1,20 Franken je 100 Kilogramm geliefert. Für

den Loseverlad stellen die SBB Silowagen zur Verfügung, die mit mindestens

25 Tonnen beladen werden müssen. Sofern die Ware in G-Wagen (früher

K-Wagen) verladen werden muss, stellt das Lagerhaus die Vorstellbretter. Der

Importeur hat sie innert fünf Tagen frankiert an das Lagerhaus zurückzusen-

den.

Art. 5

Haftung fü r Qualität

1 Die Genossenschaft haftet nicht für ein Mindesthektolitergewicht oder

einen bestimmten Mindestgehalt oder einen Höchstbesatz des Getreides. Die

Mindestanforderungen des Landwirtschaftlichen Hilfsstoffbuches, Abschnitt

Futtermittel und Silierzusätze (Futtermittelbuch), vom 7. Februar 19611) gel-

ten nicht.

2 Der Wassergehalt des Getreides darf 16 Prozent nicht übersteigen.

Art. 6

Übernahme durch den Importeur

1 Der Importeur ist verpflichtet, ausgewachsenes Getreide, das ohne be-

sondere Vorsichtsmassnahmen zu Futterzwecken verwendet werden kann, un-

beanstandet zu übernehmen. Leichter Dumpfgeruch ist toleriert.

1) AS 1961 122



Inländisches Brotgetreide 1113

2 Der Importeur ist verpflichtet, auch ausgewachsenes Getreide zu über-

nehmen, das nur mit besondern Vorsichtsmassnahmen zu Futterzwecken ver-

wendet werden kann. Allfällige Ansprüche wegen Minderwertes sind gemäss

Artikel 7 geltend zu machen.

Art. 7

Ansprüche wegen Minderwertes

1 Ansprüche wegen Minderwertes des Getreides sind spätestens innert drei

Tagen nach Ankunft der Ware auf der Talbahnstation des Importeurs schrift-

lich oder telegraphisch bei der Genossenschaft geltend zu machen. Andernfalls

gilt das Getreide, geheime Mängel vorbehalten, als genehmigt. Dasselbe ist der

Fall, wenn es ohne Zustimmung der Genossenschaft von der Talbahnstation

abgeführt wird.

2 Für Getreide, welches gemäss Artikel 1 Absatz 4 des Bundesratsbe-

schlusses vom 17. September 1969 über die Verwertung von ausgewachsenem

inländischem Brotgetreide der Ernte 1969 übernommen wurde, gelten die Be-

stimmungen von Absatz 1und von Artikel 6 Absatz 2 nicht.

Art. 8

Gewichte

Massgebend ist das bahnamtliche Abgangsgewicht. Mindergewichte sowie

das Fehlen von Säcken sind vom Importeur innert drei Tagen nach Ankunft

der Ware auf seiner Talbahnstation bahnamtlich feststellen zu lassen und bei

der Genossenschaft geltend zu machen. Dabei sind Mindergewichte bei Liefe-

rung in Säcken mit einheitlichem Gewicht durch bahnamtliches Einzelabwägen

von mindestens 10 Säcken je Wagen, bei Loselieferung durch bahnamtliches

Voll- und Leerabwägen des Wagens zu ermitteln. Mindergewichte von weniger

als einem halben Prozent werden nicht vergütet.

Art. 9

Ziehen von Mustern

Für die Musterziehung gilt der Handelsgebrauch der Getreide- und Pro-

duktenbörsen Bern und Zürich.

Art. 10

Strafbestimmungen

Widerhandlungen gegen diese Verfügung fallen unter die Strafbestimmun-

gen des Bundesgesetzes vom 20. März 19591) über die Brotgetreideversorgung

des Landes (Getreidegesetz).

1) AS 1959 995, 1965 457
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Art. 11

Inkrafttreten und Vollzug

1 Diese Verfügung tritt am 17. November 1969 in Kraft.

2 Die Genossenschaft ist mit dem Vollzug beauftragt.

Bern, den 13. November 1969

Eidgenössisches Finanz- und Zolldepartement:

1057 Celio



Vertragsstaaten Ratifikation Inkrafttreten

Belgien 18. Oktober 1967 19. November 1967

Dänemark 2) 14. Oktober 1962

Frankreich 3) 5. Februar 1964 21. Januar 1964

Grossbritannien3) B. Dezember 1964 9. Januar 1965

Italien 24. März 1966 25. April 1966

Luxemburg 23. Januar 1968 24. Februar 1968

Maltal) 28. Februar 1967 29. März 1967

Niederlande3)

Niederl. Antillen

20. Mai 1965 21. Juni 1965

Norwegen 2) 14. Oktober 1962

Schweden 2) 14. Oktober 1962

Schweiz 29. November 1965 30. Dezember 1965

Türkei 27. November 1964 28. Dezember 1964

Zypern 23. September 1969 24. Oktober 1969

1115

Europäisches Übereinkommen

vom 14. Mai 1962 über den Austausch von Reagenzien

zur Blutgruppenbestimmung

(AS 1966, 823)

Geltungsbereich, Stand am 1. Oktober 19691)

Erklärungen

Grossbritannien: Die Ratifikation des Übereinkommens gilt nur für das

Vereinigte Königreich und findet keine Anwendung auf die anderen Gebiete,

für welche die Regierung des Vereinigten Königreichs die internationalen Be-

ziehungen wahrt.

Frankreich: Im Zeitpunkt der Unterzeichnung erklärt die Regierung von

Frankreich, gemäss Artikel 1, die Anwendung des Übereinkommens aufReagen-

zien menschlichen Ursprungs zur Blutgruppenbestimmung zu beschränken.

1)Die nachfolgende Liste der Vertragsstaaten ersetzt diejenige in AS 1966 826

2)Unterzeichnet ohne Ratifikationsvorbehalt (Art. 7Abs. t Buchst. a)

3)Erklärungen siehe hernach
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Malta: Gleiche Erklärung wie Frankreich.

Niederlande: Die Regierung des Königreichs der Niederlande behält sich

das Recht vor, die Anwendung des übereinkommens samt Protokoll und An-

lagen auf Surinam auszudehnen, wenn die Regierung dieses Landes es wünscht.

1023
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